
 

Verpflichtungserklärung  
zur Einhaltung der Arbeitnehmerrechte 

 
Muster GmbH & C. KG 

Straße 
PLZ Ort 

Land 
 

– nachfolgend „Auftragnehmer “ genannt – 
 
 

verpflichtet sich gegenüber 
 
 

Ecoclean GmbH 
Hans-Georg-Weiss-Straße 10 

52156 Monschau 
Deutschland 

 
- nachfolgend „Auftraggeber “ genannt - 

 
wie folgt: 

 
 
1. Der Auftraggeber erwartet vom Auftragnehmer die Einhaltung der grundlegenden 
Arbeitnehmerrechte, die in internationalen Konventionen der Vereinten Nationen (UN), der 
internationalen Arbeitsorganisation (ILO), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) sowie der UN Global Compact enthalten sind, sowie der nach dem jeweils 
maßgeblichen Landesrecht geltenden Arbeitnehmerschutzrechte. Der Auftragnehmer verpflichtet sich 
mit dieser Verpflichtungserklärung unwiderruflich zur Einhaltung der vorgenannten nach dem jeweils 
maßgeblichen Landesrecht geltenden Arbeitnehmerschutzrechte. 
 
2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich insbesondere,  

(1) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
(AEntG) bzw. bei Leistungen außerhalb Deutschlands der Richtlinie 96/71/EG und dem jeweiligen 
nationalen Umsetzungsgesetz unterfällt, seinen Arbeitnehmern bei der Ausführung des Auftrags 
wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, 
die in Deutschland durch einen für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder eine nach §§ 7 oder 
11 des AEntG erlassene Rechtsverordnung oder bei Leistungen außerhalb Deutschlands durch die 
Richtlinie 96/71/EG und das jeweilige nationale Umsetzungsgesetz für die betreffende Leistung 
verbindlich vorgegeben werden;  

(2) für Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. bei 
Leistungen außerhalb Deutschlands einer in dem jeweiligen Land geltenden Mindestlohn- oder 
Mindestarbeitsbedingungsregelung unterfällt, seinen Arbeitnehmern in Deutschland mindestens den 
gesetzlich vorgegebenen Mindestlohn nach § 1 MiLoG fristgerecht zu zahlen und die weiteren Pflichten 
aus dem MiLoG einzuhalten bzw. bei Leistungen außerhalb Deutschlands die in dem jeweiligen Land 
geltenden Mindestlohn- und sonstigen Mindestarbeitsbedingungen einzuhalten;  

(3) dafür zu sorgen, dass Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) 
bzw. bei Leistungen außerhalb Deutschlands im Sinne der Richtlinie 2008/104/EG und des jeweiligen 
nationalen Umsetzungsgesetzes, bei der Ausführung der Leistung für die gleiche Tätigkeit genauso 
entlohnt werden und dieselben Arbeitsbedingungen erhalten wie seine regulären Beschäftigten; sowie  

(4) sämtliche in dem jeweiligen Land geltenden Arbeitssicherheitsvorschriften einzuhalten.  
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3. Der Auftragnehmer ist weiter verpflichtet, 

(1) seine Nachunternehmer und/oder Verleiher von Arbeitskräften sorgfältig auszuwählen, 

(2) sicherzustellen, dass die von ihm im Rahmen des Vertragsverhältnisses mit dem Auftraggeber 
beauftragten Nachunternehmer insbesondere die Verpflichtungen nach den vorstehenden Ziffern 1 und 
2 erfüllen sowie diese Nachunternehmer zu einer entsprechenden Regelung mit deren 
Nachunternehmern vertraglich zu verpflichten. 
 
4. Auf Verlangen des Auftraggebers wird der Auftragnehmer diesem die Erfüllung der vorstehenden 
Verpflichtungen durch Vorlage geeigneter Unterlagen im Rahmen datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen nachweisen. Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, entsprechende Nachweise der 
von ihm eingesetzten Nachunternehmer zu verlangen und zu überprüfen. 
 
5.  Der Auftragnehmer erklärt dem Auftraggeber hiermit, dass weder der Auftragnehmer noch seine 
Nachunternehmer und/oder Verleiher von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen sind. 
 
6. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen frei, die gegen den 
Auftraggeber wegen des Verstoßes des Auftragnehmers gegen das AEntG, das MiLoG, das AÜG 
sowie gegen die Arbeitssicherheitsgesetze bzw. im Falle von Leistungen außerhalb Deutschlands 
gegen die entsprechenden Vorschriften des jeweiligen Landes geltend gemacht werden.  
 
Beauftragt der Auftragnehmer im Rahmen des Vertragsverhältnisses mit dem Auftraggeber 
Nachunternehmer und/oder Verleiher, stellt der Auftragnehmer den Auftraggeber auch von Ansprüchen 
frei, die gegenüber dem Auftraggeber wegen Verstoßes dieser Nachunternehmer und/oder Verleiher 
gegen die vorgenannten Gesetze geltend gemacht werden.  
 
Bei der Beauftragung weiterer Nachunternehmer erstreckt sich die Freistellung auf sämtliche innerhalb 
der Nachunternehmerkette tätigen Unternehmen. 
 
7. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich über die Inanspruchnahme durch Dritte 
oder die Einleitung von Bußgeldverfahren gegen sich oder gegen einen vom Auftragnehmer im 
Zusammenhang mit der jeweiligen Beauftragung eingesetzten Nachunternehmer und/oder Verleiher 
oder über den Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge des Auftragnehmers oder eines vom 
Auftragnehmer im Zusammenhang mit der jeweiligen Beauftragung eingesetzten Nachunternehmer 
und/oder Verleiher unterrichten. Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, entsprechende 
Informationsverpflichtung mit seinen Nachunternehmern und/oder Verleihern zu vereinbaren, sowie 
entsprechende Nachunternehmer zu einer entsprechenden Informationspflicht mit deren 
Nachunternehmern und/oder Verleiher zu verpflichten. 
 
8. Verstößt der Auftragnehmer gegen seine vorstehenden Verpflichtungen, ist der Auftraggeber 
insbesondere berechtigt, die gesamte Vertragsbeziehung mit dem Auftragnehmer oder den jeweiligen 
Vertrag mit dem Auftragnehmer fristlos zu kündigen. Sonstige Ansprüche des Auftraggebers bleiben 
unberührt. 
 
9. Wenn der Auftragnehmer für andere, auf der Anlage 1 zu dieser Verpflichtungserklärung genannte 
Gesellschaften der Ecoclean-Gruppe tätig wird, gelten die Verpflichtungen des Auftragnehmers 
gegenüber der jeweiligen Gesellschaft der Ecoclean Gruppe, für die der Auftragnehmer tätig ist, 
entsprechend. 
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Anlage 1 Liste der relevanten Gesellschaften der Ecoclean Gruppe 
 
 
……………………, den …………….. 
(Ort, Datum) 
 
 
………………………………………… 
(Auftragnehmer) 
 
 
 
________________________________ 
Unterschrift und Stempel des Auftragnehmers 
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Anlage 1 zu der Verpflichtungserklärung 
 
 
[Relevante Gesellschaften der Ecoclean-Gruppe aufzulisten.] 
 


